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Urlaubsansprüche für Beschäftigte, die das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20. März 2012;  
 
Meine Rundschreiben vom 21. März und 24. April 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
mit Rundschreiben vom 21. März 2012 hatte die Geschäftsstelle des AdL NRW Sie über das 
BAG-Urteil vom 20. März 2012 – 9 AZR 529/10 – zur altersdiskriminierenden Urlaubsstaffelung 
im TVöD informiert. Das nachfolgende Rundschreiben vom 24. April 2012 enthielt Informatio-
nen zum Beschluss der Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
vom 18./19. April 2012. Dieser sah im Wesentlichen die Sondierung von tarifvertraglichen Lö-
sungen mit den Gewerkschaften vor und beinhaltete für die (Mehr)-Urlaubsansprüche der Jahre 
2011 und 2012 die Verlängerung des Übertragungszeitraums bis zum 30. Juni 2013. 
 
Nachdem die Sondierungen mit den Gewerkschaften ergeben haben, dass eine diskriminierungs-
freie Neuregelung der Urlaubsstaffel nicht kurzfristig außerhalb der nächsten Tarifrunde zu errei-
chen sein wird, hat die Mitgliederversammlung der TdL in ihrer Sitzung am 18. Juli zur Umset-
zung des Urteils beschlossen, für die Jahre 2011 und 2012 bei Vorliegen der sonstigen tarifver-
traglichen Voraussetzungen übertariflich altersunabhängig einen Urlaub in Höhe von jeweils 
30 Arbeitstagen zu gewähren. Ich bitte, entsprechend zu verfahren.  
 
 

Aktenzeichen bei Antwort bitte 
angeben: 
B 4400-1.26 
 
Auskunft erteilt: 
Herr Effertz 
 
Tel: 0211-544172- 30 
Durchwahl: -41 
Fax: 0211-544172-50 
E-Mail: Joerg.Effertz@adl.nrw.de 
 
 
Datum: 23. Juli 2012  
 



Die TdL wird die Regelungen zur Urlaubsstaffel zum 31. Dezember 2012 aufkündigen, soweit 
dafür besondere Kündigungsrechte bestehen. Weiteres bleibt dann der voraussichtlich im Januar 
2013 beginnenden Tarifrunde vorbehalten. 
 
Über die weitere Entwicklung werde ich Sie zeitnah informieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Effertz 


